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Zweiter Teil: Die Vollstreckung wegen privatrechtlicher Geldforderungen

I.	 Allgemeines

1.	 Anwendungsfälle, Rechtsgrundlagen

	 Neben öffentlich-rechtlichen Forderungen haben die Kommunen oft auch privatrechtliche Geldansprüche 
durchzusetzen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Eigenbetrieb in einer Rechtsform des privaten Rechts 
(z. B. als GmbH oder als Aktiengesellschaft) geführt wird.

	 Aber auch in allen Fällen, in denen die Kommune fiskalisch (d. h. nicht hoheitlich) tätig wird, kommen die Vor-
schriften des Privatrechts zur Anwendung. Als Beispiele seien genannt:

	 –	 die Erbringung von Leistungen des gemeindlichen Bauhofes an Dritte,
	 –	 Verkaufsgeschäfte aller Art, 
	 –	 die Nutzungsüberlassung gemeindlicher Räume und Gebäude (sofern nicht durch Satzung geregelt) oder
	 –	 die Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen.
	 Für die Durchsetzung von Forderungen, die aus solchen Rechtsgeschäften herrühren, gelten die Vorschriften 

des Privatrechts, insbesondere die ZPO.

	 Die Instrumente der Vollstreckung sind jedoch im Wesentlichen gleich, zumal das Bayerische Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz die Vorschriften des Achten Buches der ZPO für entsprechend anwendbar 
erklärt.

	 Zur Befriedigung des Gläubigers kann eine Sach- oder Forderungspfändung erfolgen; aber auch die Eintragung 
einer Sicherungshypothek mit anschließender Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung kann beantragt  
werden.

	 Die Voraussetzungen für die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahmen, insbesondere die Beschaffung einer 
vollstreckungsfähigen Grundlage, ist im Bereich des Privatrechts jedoch völlig anders gestaltet.

	 Die §§ 704 bis 802l in Abschnitt 1 des 8. Buches der ZPO beinhalten die allgemeinen Regelungen zur Durch-
setzung zivilrechtlicher (Geld-)Ansprüche.

	 Mit dem Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 2009, das zum 1. Januar 2013 in 
Kraft getreten ist (BGBl. 2009 I S. 2258) wurden hauptsächlich die §§ 802a bis l neu aufgenommen, § 807 ZPO 
neu gefasst; die §§ 899 bis 915 ZPO sind weggefallen.

	 Zu erwähnen ist insbesondere das neue Verfahren der Vermögensauskunft, das vom Schuldner an Eides statt 
zu versichern ist, § 802c ZPO sowie die geänderten Vorschriften des Verfahrens, das ab 1. Januar 2013 ma-
schinell zu erfolgen hat, §§ 802f Abs. 5, 802k ZPO.

	 Des Weiteren wurde die Verordnung vom 23. August 2012 über Formulare für die Zwangsvollstreckung – ZVFV 
– aufgrund § 758a Abs. 2 und § 829 Abs. 4 ZPO erlassen.

	 Zwischenzeitlich wurden amtliche Formulare für die/den

	 a)	Anträge auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses (wegen gewöhnlichen Geldforderungen 
und wegen Unterhaltsforderungen) und

	 b)	Antrag auf Erlass einer richterlichen Durchsuchung 

	 vom Bundesministerium der Justiz zur Verfügung gestellt.

	 In § 753 Abs. 3 ZPO wurde das Bundesministerium der Justiz ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates verbindliche Formulare für den Auftrag an den Gerichtsvollzieher wegen privatrecht-
licher Forderungen einzuführen (s. Seite 96 ff.).

2.	 Verzug des Schuldners, Mahnung

	 Grundsätzlich ist der Pflichtige bei privatrechtlichen Forderungen zu mahnen. Seit 1. Mai 2000 (Gesetz zur Be-
schleunigung fälliger Zahlungen) kommt der Schuldner auch ohne Mahnung gemäß § 286 (§ 284 a. F.) Abs. 3 
BGB spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder Zahlungsaufstellung in Verzug.

	 Die Mahnung als Aufforderung, die geschuldete Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Gläubiger zu 
zahlen, ist nicht formgebunden. Sie ist jedoch nur dann wirksam, wenn sie nach Eintritt der Fälligkeit des ge-
schuldeten Betrags ergeht. Den Zugang der Mahnung muss die Gläubigerin darlegen und bei Bestreiten durch 
den Schuldner beweisen. Gegebenenfalls kann die Mahnung durch Einschreiben mit Rückschein erfolgen. 
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Zahlt der Schuldner zu dem vereinbarten oder in der Mahnung genannten Zahlungstermin nicht, kommt er in 
Verzug. Auch bei Verweigerung der Leistung vor oder nach Fälligkeit kommt der Schuldner in Verzug.

	 In Fällen, in denen der Schuldner verpflichtet wird, den geschuldeten Betrag zu einem bestimmten Kalendertag 
zu zahlen und die Zahlung zu diesem Tage unterbleibt, ist der Schuldner mit Ablauf dieses bestimmten Tages 
in Verzug (§ 286 Abs. 2 BGB). Eine Mahnung in einem solchen Falle ist entbehrlich.

	 Ist in einem Vertrag oder in einer Rechnung die Fälligkeit nach dem Kalender berechenbar („30 Tage nach 
Rechnungserhalt“), ist jedoch eine Mahnung für den Vollzug notwendig, es sei denn, der Schuldner ist in der 
Rechnung oder der Zahlungsaufstellung auf die Folgen gemäß § 286 Abs. 3 BGB hingewiesen worden (Ver-
braucherschutz). Als Nichtverbraucher kommt der Schuldner spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang 
der Gegenleistung in Verzug.

3.	 Verjährung

	 Ein bürgerlich-rechtlicher Zahlungsanspruch unterliegt grundsätzlich der Verjährung (§ 194 Abs. 1 BGB). Die 
regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist, und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und von der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB).

	 In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist gemäß § 197 Abs. 1 Nr. 3 BGB rechtskräftig 
festgestellte Ansprüche, Nr. 4 Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden und 
Nr. 5 Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind. Soweit 
solche Ansprüche eine künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt haben, tritt an 
die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist (§ 197 Abs. 2 BGB).

II.	 Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung

1.	 Allgemeines

	 Die §§ 704 bis 802 l ZPO (Abschnitt 1 des 8. Buches) beinhalten die allgemeinen Regelungen zur Durchsetzung 
zivilrechtlicher (Geld-)Ansprüche (Abschnitt 2 mit §§ 803 bis 882a ZPO regelt speziell die Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen sowie Abschnitt 5 mit §§ 916 ff. ZPO Arrest und Einstweilige Verfügung – s. auch die 
Erläuterungen zu den Rechtsgrundlagen, Seite 11).

	 Der Grundsatz „Titel, Klausel, Zustellung“ beschreibt dabei die grundlegenden Voraussetzungen für die Voll-
streckung.

	 Es müssen also folgende Voraussetzungen gegeben sein:

	 –	 es muss ein Vollstreckungstitel vorhanden sein;
	 –	 von diesem Titel muss eine vollstreckbare Ausfertigung vorliegen;
	 –	 sämtliche Urkunden, die die Grundlage für die Vollstreckung bilden, müssen zugestellt sein.

2.	 Vollstreckungstitel

	 Vollstreckungstitel sind Entscheidungen und beurkundete Erklärungen, aus denen die Vollstreckung ermöglicht 
wird. Sie müssen wirksam sein. Aus ihnen müssen sich Gläubiger und Verpflichteter eindeutig ergeben, ebenso 
der vollstreckbare Anspruch oder ein vollstreckbarer Unterhalt.

	 Als Titel nach der ZPO gelten:

	 –	 Vollstreckbare Endurteile der Gerichte, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind;
	 –	 Prozessvergleiche vor Gerichten und Gütestellen;
	 –	 Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Prozesskosten;
	 –	 Kosten der Zwangsvollstreckung;
	 –	 Beschlüsse über Unterhaltsleistungen an Minderjährige;
	 –	 Entscheidungen gegen die das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet;
	 –	 Einstweilige Anordnungen in Familien- und Unterhaltssachen;
	 –	 Vollstreckungsbescheide, § 699 ZPO;
	 –	 vollstreckbar erklärte Schiedssprüche und schiedsgerichtliche Vergleiche, soweit die Entscheidung über die 

Vollstreckbarkeit reicht;

	 –	 vollstreckbare Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder Notar aufgenommen wurden.
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	 Daneben gibt es noch andere Gesetze, aus denen sich ebenfalls Titel ergeben, z. B. Zuschlagsbeschluss nach 
§ 93 ZVG oder ausländische Vollstreckungstitel nach §§ 722, 723 ZPO i. V. m. internationalen Übereinkommen.

3.	 Vollstreckungsklausel

	 Die Vollstreckungsklausel ist ein amtliches Zeugnis über das Bestehen und die Vollstreckungsfähigkeit eines 
Titels. Nach § 725 ZPO lautet die Vollstreckungsklausel wie folgt:

	 „Vorstehende Ausfertigung wird dem/der ... zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt.“

	 Zwar muss dieser Wortlaut nicht genau wiedergegeben werden, doch ist es notwendig, inhaltlich den gleichen 
Sinn auszudrücken.

	 Keiner Vollstreckungsklausel bedürfen:

	 –	 ein Vollstreckungsbescheid,
	 –	 ein Arrest und eine einstweilige Verfügung,

	 –	 ein vereinfachter Kostenfestsetzungsbeschluss nach § 105 ZPO.

	 Die Erteilung der Vollstreckungsklausel erfolgt auf Antrag des Gläubigers. In der Regel ist der Urkundsbeamte 
für die Klauselerteilung zuständig. Ausnahmeregelungen gelten z. B. bei Fällen nach §§ 726 bis 729 ZPO.

	 Gegen die Klauselerteilung stehen dem Pflichtigen die Erinnerung nach § 766 ZPO oder evtl. die Klage nach 
§ 768 ZPO zu.

4.	 Zustellung

	 Die der bevorstehenden Zwangsvollstreckung zu Grunde liegenden Urkunden müssen dem Pflichtigen zuge-
stellt werden. Die Zustellung erfolgt in der Regel durch den Gerichtsvollzieher und muss spätestens bei Beginn 
der Zwangsvollstreckung erfolgt sein, § 750 Abs. 1 ZPO.

	 Für die Zustellung im gerichtlichen Verfahren wurden Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung 
(ZustVV) mit Wirkung zum 1. Juli 2002 eingeführt. Zustellungen erfolgen somit von Amts wegen nach §§ 166 
bis 190 ZPO und auf Betreiben der Partei nach §§ 191 bis 195 ZPO.

5.	 Vollstreckungsorgane

	 Je nach Vollstreckungsobjekt sind zuständig:

	 –	 der Gerichtsvollzieher für die Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen und für das Verfahren zur Ver-
mögensauskunft,

	 –	 das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat für die Zwangsvollstreckung in For-
derungen und andere Vermögenswerte, wie z. B. Lohnansprüche, Ansprüche aus Lebensversicherungen 
und an Banken, Anspruch aus Steuererstattung,

	 –	 der Rechtspfleger für die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen wegen der Eintragung einer  
Sicherungshypothek, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung über Grundstücke und grundstücksgleiche  
Rechte.

	 Die Kommune kann demnach im Gegensatz zur Vollstreckung wegen privatrechtlichen Forderungen nicht 
selbst Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Vielmehr steht ihr im Zivilrecht wie jedem Privatgläubiger „nur“ 
das Recht zu, das Vollstreckungsverfahren über die gerichtlichen Vollstreckungsorgane zu betreiben. In wel-
ches Vermögensgut des Schuldners vollstreckt werden soll, wird vom Gläubiger bestimmt.

	 Mit Inkrafttreten des § 754a ZPO am 26.11.2016 ist es nun möglich, Gerichtsvollzieher mit einem vereinfachten 
Vollstreckungsauftrag unter den darin genannten Voraussetzungen auch elektronisch zu beauftragen. In Bay-
ern ist der elektronische Zugang zu den Gerichten unter anderem im Bereich der ZPO und seit 01.01.2019 im 
Bereich der Ordnungswidrigkeiten (OWiG) eröffnet.

	 In der Regel wird, insbesondere wenn über den Schuldner noch nichts bekannt ist, die Vollstreckung in beweg-
liche Sachen beantragt, also der Gerichtsvollzieher zunächst mit der Vollstreckung beauftragt. Örtlich zustän-
dig ist immer der Gerichtsvollzieher, in dessen Bezirk sich die Wohnung oder der Geschäftssitz des Schuldners 
befindet. Auch die Lage des zu pfändenden Gegenstandes ist ausschlaggebend. Wohnt z. B. der Schuldner in 
A, sein pfändbares Auto befindet sich jedoch in B, so ist der Gerichtsvollzieher des Bezirkes B zuständig.

	 Um die Vollstreckung insgesamt zu beschleunigen, wurden dem Gerichtsvollzieher weitere Möglichkeiten ein-
geräumt, den Auftrag zu erledigen, z. B. Ermittlungen beim Einwohnermeldeamt, bei der Rentenversicherungs-
anstalt, Feststellung über Bankverbindungen usw. §§ 755, 802l ZPO.

	 Des Weiteren hat er die Möglichkeit, eine gütliche Erledigung herbeizuführen, als maximaler Zeitraum hat das 
Gesetz zwölf Monate bestimmt, § 802b ZPO.
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	 Das Verfahren zur Vermögensauskunft, das an Eides statt zu versichern ist, § 802c ZPO und die Meldung an 
das jetzt zentrale Vollstreckungsgericht ist jetzt maschinell geregelt.

	 Soll der Anspruch eines Schuldners gegen seinen Arbeitgeber gepfändet werden, ist ein Antrag auf Erlass eines 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses beim Amtsgericht zu beantragen. Siehe hierzu das Beispiel auf  
Seite 103 ff. Zuständig für den Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses ist das Amtsgericht 
(Vollstreckungsgericht), bei dem der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Der allgemeine Gerichts-
stand bestimmt sich nach dem Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners (§§ 13 und 17 ZPO).

	 Soweit vorhanden, kann auch in das unbewegliche Vermögen (Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte) voll-
streckt werden. Dies geschieht entweder durch die Eintragung einer Sicherungshypothek, der Zwangsverwal-
tung oder der Zwangsversteigerung.

	 Der Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothek ist an das Amtsgericht zu richten, in dessen Bezirk sich 
das Grundstück befindet. Gleiches gilt für den Antrag auf Zwangsverwaltung bzw. -versteigerung.

	 In allen Fällen ist darauf zu achten, dass jedem Antrag der vollstreckbare Titel beigelegt wird, es sei denn, dass 
die Voraussetzungen des vereinfachten Vollstreckungsantrags nach § 829a ZPO vorliegen. Das kann zur Folge 
haben, dass erst nach Rückgabe des Titels ein anderer (weiterer) Antrag gestellt werden kann.

	 Es wurden die §§ 753, 754a, 755, 802l, 802d, 802f, 802g, 882c, 882d ZPO und § 3 GvKostG mit dazugehören-
dem Kostenverzeichnis geändert bzw. ergänzt.

	 Im gleichen Gesetz wurde § 802l ZPO um die Absätze 4 und 5 erweitert und die Neuerung bei der Abnahme 
der Vermögensauskunft eingefügt. Einer erwünschten Änderung der Kostenerhebung wegen bereits für einen 
anderen Gläubiger abgegebenen Vermögensauskunft wurde nicht entsprochen. Der nachrangige Gläubiger 
muss weiterhin 33 Euro für eine schon vorliegende Vermögensauskunft bezahlen (vgl. Nr. 261 des Kostenver-
zeichnisses des Gerichtsvollzieherkostengesetzes).

	 Die Gerichtsvollzieherkostenordnung wurde angepasst.

III.	Das gerichtliche Mahnverfahren

1.	 Allgemeines

Mit dem gerichtlichen Mahnverfahren wird dem Gläubiger ein einfacher und relativ preiswerter Weg eröffnet, schnell 
seine Zahlungsansprüche gegen den Schuldner geltend zu machen bzw. einen Vollstreckungstitel zu erhalten.

Dem Mahnverfahren ist immer dann der Vorzug zu geben, wenn anzunehmen ist, dass vom Gegner keine Ein-
wendungen gegen die Titulierung der rückständigen Forderungen erhoben werden. Bestehen jedoch schon vor 
Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens Streitigkeiten zwischen Gläubiger und Schuldner, ob die Forderung 
zu Recht besteht, sollte stattdessen gleich das sogenannte streitige Verfahren, also die Klageerhebung vor dem 
Prozessgericht gewählt werden.

Das gerichtliche Mahnverfahren ist zulässig wegen eines Anspruchs, der auf Zahlung einer Geldsumme in inländi-
scher Währung gerichtet ist. Ausnahme besteht nach § 688 Abs. 3 ZPO.

Daneben müssen die allgemeinen Prozessvoraussetzungen, nämlich die Partei- und Prozessfähigkeit, die Zustän-
digkeit, ein Rechtsschutzbedürfnis und gesetzliche Vertretung vorliegen.

2.	 Zuständiges Gericht

2.1	Für alle Mahnbescheide (außer für Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis) ist sachlich das Amtsgericht zu-
ständig, ohne Rücksicht auf die Höhe der Forderung. Aus diesem Grunde besteht auch für das gerichtliche 
Mahnverfahren kein Anwaltszwang.

	 Die sachliche Zuständigkeit kann nicht durch vertragliche Vereinbarung geändert werden.

	 Innerhalb des Gerichts ist der Rechtspfleger für das gesamte Mahnverfahren zuständig, also auch für die Ab-
gabe zum streitigen Verfahren.

2.2	Örtlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat (§ 689 
Abs. 2 Satz 1 ZPO). Bei einer natürlichen Person ist dies der Wohnsitz, bei einer juristischen Person – darunter 
fallen auch die Kommunen –, ist es der Geschäftssitz bzw. der Sitz der Verwaltung. Will z. B. die Vollstreckungs-
stelle der Stadt Regensburg einen Mahnbescheid gegen einen Schuldner in Hamburg beantragen, so ist hierfür 
das Amtsgericht in Regensburg zuständig. Hat der Antragsteller seinen Wohnsitz/Sitz im Ausland ist das Amts-
gericht Wedding, Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg, 13343 Berlin, ausschließlich zuständig (§ 689 
Abs. 2 Satz 2 ZPO).
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	 Die örtliche Zuständigkeit zur Durchführung des streitigen Verfahrens nach Einlegung eines Rechtsmittels ge-
gen den Mahnbescheid (oder Vollstreckungsbescheid) bleibt davon unberührt.

2.3	Soll ein Mahnverfahren gegen einen Antragsgegner im Ausland durchgeführt werden, so ist dies nur möglich, 
wenn dieser seinen Sitz/Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat (§ 2 AVAG) hat. 

	 Ein solches Mahnverfahren ist manuell durchzuführen. Trotzdem kann der Vordruck für das maschinelle Mahn-
verfahren verwendet werden, § 703c Abs. 1 Nr. 3 und 4 ZPO. Bei diesem Verfahren muss die Gläubigerin mit 
Übersetzungskosten rechnen. Das Gleiche gilt, wenn nach dem NATO-Truppenstatut an Angehörige der Sta-
tionierungsstreitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland zugestellt werden muss.

3.	 Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids

	 Der Mahnbescheidsantrag muss mit dem amtlich eingeführten Vordruck gestellt werden (Vordruckmuster für 
die maschinelle Bearbeitung der gerichtlichen Mahnverfahren unter www.mahngerichte.de). Die Nichtbenut- 
zung des amtlichen Vordrucks führt zur Zurückweisung des Antrags.

	 Der Antrag kann schriftlich beim Amtsgericht eingereicht oder entsprechend § 702 ZPO gegenüber dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden. In einem solchen Falle füllt der Urkundsbeamte den Vor-
druck aus und vermerkt, dass er den Antrag aufgenommen hat.

	 Der Inhalt des Antrags richtet sich ausschließlich nach § 690 ZPO:

3.1	Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessvollmächtigten

	 Antragsteller und Antragsgegner sind so genau wie möglich zu bezeichnen. Vor- und Familiennamen (auch mit 
Geburtsdatum) sind auszuschreiben unter Angabe der Anschrift (Straße mit Hausnummer, nicht Postfach).

	 Schulden mehrere Personen eine Forderung, ist der Antrag so zu stellen, dass eindeutig hervorgeht, an wen ein 
Mahnbescheid erlassen werden soll. Besteht Gesamtschuldnerschaft, sind mehrere Anträge notwendig, falls 
gegen jeden Schuldner vorgegangen werden soll.

	 Bei Gesellschaften und juristischen Personen ist darauf zu achten, dass die genaue und ausreichende Be-
zeichnung der Person, die die Gesellschaft bzw. die juristische Person vertritt, mit aufgeführt wird. Bei Perso-
nengesellschaften ist es zweckmäßig, neben der Gesellschaft als Schuldnerin auch den persönlich haftenden 
Gesellschafter in Anspruch zu nehmen, d. h. gegen diese Person auch einen Mahnbescheid zu beantragen, 
damit später nicht nur in das Gesellschaftsvermögen, sondern auch in das Privatvermögen des Gesellschafters 
vollstreckt werden kann.

3.2	Bezeichnung des Anspruchs

	 Der Anspruch muss so angegeben werden, dass er vom Schuldner eindeutig zugeordnet werden kann; die An-
gaben müssen schlüssig sein.

	 Es ist nicht ausreichend, wenn im Antrag lediglich die pauschale Bezeichnung „Forderung vom ...“ aufgenom-
men wird. Ausreichend ist jedoch die Bezeichnung „Miete für die Wohnung Kreuzstr. 1“ oder „Reparaturarbei-
ten lt. Rechnung vom ...“ oder „Darlehensrückzahlung lt. Vertrag vom ...“.

	 Es müssen also solche Angaben gemacht werden, die ermöglichen, dass der Anspruch für den Antragsgeg-
ner 	individualisierbar ist.

3.3	Zinsen und sonstige Nebenforderungen

	 In der Regel ist der Rückstand vom Schuldner zu verzinsen. Zinsen können z. B. verlangt werden, wenn sie 
vertraglich vereinbart wurden oder der Schuldner sich im Verzug befindet, ferner wenn Ansprüche wegen un-
erlaubter Handlung geltend gemacht werden.

	 Es ist vorrangig zu prüfen, ob in dem der Forderung zugrunde liegenden Vertrag eine Verzugszinsregulierung 
enthalten ist, deren Zinssatz anzuwenden ist.

	 Die bisherigen Bestimmungen der §§ 284 und 288 BGB wurden zum 1. Mai 2000 durch das Gesetz zur Be-
schleunigung fälliger Zahlungen vom 30. März 2000 (BGBl. I S. 330) erweitert (s. auch unter 2., Seite 86 f.). Im 
jetzigen § 286 Abs. 3 BGB wird bestimmt, dass der Schuldner einer Geldforderung, soweit er kein Verbraucher 
ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsauf-
forderung in Verzug kommt. In einem solchen Falle ist es nicht notwendig, den Schuldner mittels Mahnung in 
Verzug zu setzen. Da diese Bestimmung keine wiederkehrenden Zahlungen (z. B. Miete) erfasst, bleibt es für 
rückständige Mietzahlungen bei der bisherigen Rechtslage.
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	 Gleichgültig ob es sich um einen einmaligen Rückstand oder wiederkehrende Rückstände handelt, ist in § 288 
Abs. 1 Satz 2 BGB der Verzugszins variabel gestaltet: Er beträgt für alle seit 1. Mai 2000 fällig gewordenen 
Forderungen (vgl. Art. 229 § 1 Abs. 1 Satz 3 EBGB; zu den Überleitungsregelungen zum Gesetz zur Modernisie-
rung des Schuldrechts siehe dort auch §§ 5, 6, 7) fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Diese Regelung 
ist zwar finanziell für den Gläubiger besser, in der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere über einen 
längeren Zeitraum die Feststellung des Basiszinssatzes aufwendiger ist. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Geldforderungen neun Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB). Der Gläubiger kann aus anderen Rechtsgründen höhere Zinsen verlangen (§ 288 
Abs. 3 BGB). Nach § 288 Abs. 5 BGB kann außerdem eine Pauschale i. H. v. 40 Euro verlangt werden.

	 Es sollte darauf geachtet werden, dass der Antrag bezüglich der Zinsen so gestellt wird, dass die Zinsdauer bis 
zur endgültigen Zahlung des Anspruchs fortdauert, d. h. im Antrag sollte kein Zinsende angegeben werden.

	 In der Regel sind der Kommune schon vor Beantragung eines Mahnbescheids vorgerichtliche Kosten (z. B. für 
Auskunftsgebühren bei Wohnsitzwechsel des Schuldners) entstanden. Diese sind im Antrag mit aufzunehmen, 
ebenso die Gerichtskosten und die Auslagen (z. B. Vordruckkosten).

3.4	Abhängigkeit des Anspruchs von einer Gegenleistung

	 Ein Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids wird abgelehnt, wenn der im Antrag geltend gemachte Anspruch 
zwar von einer Gegenleistung abhängig, diese aber noch nicht erbracht ist. Hat der Antragsgegner jedoch die 
vom Antragsteller zu erbringende Leistung abgelehnt, ist trotz § 688 ZPO das Mahnverfahren möglich. In einem 
solchen Falle ist jedoch anzugeben, dass der Antragsgegner die zu erbringende Leistung abgelehnt hat.

3.5	Bezeichnung des Gerichts für den Fall des streitigen Verfahrens

	 Bereits im Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids sollte angegeben werden, bei welchem Gericht im Falle 
eines Widerspruchs bzw. Einspruchs durch den Antragsgegner das streitige Verfahren durchzuführen ist. Wird 
dies nicht gemacht, kommt das Verfahren zum Ruhen und wird erst auf besonderen Antrag weitergeführt.

	 In der Regel ist örtlich zuständig dasjenige Gericht, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei Betrieben ist der Geschäftssitz maßgebend.

	 Zu beachten ist, dass bis zu einem Streitwert von 5 000 Euro ein Zivilverfahren vom Amtsgericht weitergeführt 
wird. Übersteigt der Anspruch diese Grenze, wird das Verfahren an das örtlich zuständige Landgericht abge-
geben (vgl. § 23 Nr. 1 Gerichtsverfassungsgesetz). Von diesem Grundsatz werden besondere Gerichtsstände 
ausgenommen.

	 Ein ausschließlicher Gerichtsstand wird gemäß § 29a ZPO bei Miet- oder Pachtverhältnissen bestimmt. Han-
delt es sich um Ansprüche aus Miet- oder Pachtverhältnissen über Räume oder über das Bestehen solcher 
Verhältnisse, so ist immer ein Amtsgericht zuständig, und zwar dasjenige, in dessen Bezirk die Räume bzw. das 
Grundstück sich befinden.

	 § 32 ZPO legt einen besonderen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung fest. Bei Klagen aus unerlaubter 
Handlung ist immer das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die unerlaubte Handlung begangen wurde. 
Hat z. B. ein Einwohner das gemeindeeigene Schulgebäude beschädigt und ist anschließend in einen anderen 
Ort gezogen, so bleibt das Gericht, in dessen Bezirk die Schule sich befindet, für das streitige Verfahren zu-
ständig.

	 § 32a ZPO regelt einen ausschließlichen Gerichtsstand der Umwelteinwirkung. Bei Klagen aus Umwelthaftung 
ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die Umwelteinwirkung von der Anlage ausgegangen 
ist, es sei denn, die Anlage befindet sich im Ausland.

3.6	Unterzeichnung des Antrags

	 Die Unterschrift muss handschriftlich erfolgen; ein Faksimilestempel oder eine gedruckte Unterschrift ist nicht 
ausreichend.

	 Erlässt der Rechtspfleger im Rahmen seines Ermessens trotz fehlender handschriftlicher Unterzeichnung den 
Mahnbescheid, so wird dennoch mit der Zustellung des Mahnbescheids die Verjährung gehemmt (vgl. § 204 
Abs. 1 BGB).
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3.7	Gerichtskosten des Gerichtskostengesetzes (GKG)

	 Nach § 65 Abs. 3 GKG soll ein Mahnbescheid erst nach Zahlung der vorgesehenen Gebühren erlassen wer- 
den. Es empfiehlt sich daher, die Zahlung der Gerichtskosten zusammen mit dem Antrag auf Erlass eines 
Mahnbescheids zu veranlassen oder mittels Gerichtskostenstempler direkt zu begleichen, um das Verfahren 
ohne Verzögerung vorantreiben zu können. Die Höhe richtet sich nach dem Betrag des geltend gemachten An-
spruchs.

4.	 Ablauf des Mahnverfahrens

	 Der Rechtspfleger als zuständiges Organ im Mahnverfahren prüft den Antrag, ob die Bestimmungen der §§ 688, 
689, 690 und 703c ZPO vorliegen.

	 Er prüft nicht, ob der Anspruch zu Recht besteht, ob er fällig ist und ob er begründet ist.

	 Einwendungen diesbezüglich hat der Antragsgegner vorzubringen. Aus der Anspruchsbezeichnung muss je-
doch erkennbar sein, um welche Forderungen es sich handelt. Ist die Bezeichnung nicht individualisierbar, 
kann der Rechtspfleger den Antrag (teilweise) zurückweisen.

	 Des Weiteren prüft der Rechtspfleger, ob die geltend gemachten Kosten des Mahnverfahrens schlüssig sind 
und ob der Zinsanspruch zulässig ist.

	 Nach Erlass durch den Rechtspfleger wird der Mahnbescheid von Amts wegen dem Antragsgegner förmlich 
zugestellt. Der Antragsgegner hat die Möglichkeit, gegen den Mahnbescheid Widerspruch zu erheben (§ 694 
ZPO). Der Widerspruch ist schriftlich beim Gericht einzulegen.

5.	 Vollstreckungsbescheid

	 Legt der Antragsgegner nicht oder nicht rechtzeitig Widerspruch ein, erlässt das Gericht auf Antrag des Gläu-
bigers oder seines Rechtsnachfolgers einen Vollstreckungsbescheid (§ 699 ZPO).

	 Ein Antrag kann nur gestellt werden, wenn ein wirksamer Mahnbescheid vorliegt. Wurde Widerspruch einge-
legt, ist der Erlass eines Vollstreckungsbescheids nur möglich, wenn der Antragsgegner seinen Widerspruch 
wirksam zurückgenommen hat. Liegt die letzte Alternative vor, ist für den Erlass des Vollstreckungsbescheids 
das Gericht zuständig, an welches das Verfahren zur Durchführung des streitigen Verfahrens abgegeben  
wurde.

	 Der Antrag ist formell zu stellen, d. h. es ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck richtig ausgefüllt bei dem 
Gericht einzureichen, das den Mahnbescheid erlassen hat.

	 Im Antrag muss angegeben werden, ob und wann der Antragsgegner Zahlungen in welcher Höhe geleistet hat. 
Fehlt eine entsprechende Angabe, kann das Gericht den Antrag zurückweisen. Erforderlich kann sein, dass der 
Antragsteller eine Kostenaufstellung in den Antrag aufnimmt. Damit sind solche Kosten gemeint, die dem An-
tragsteller nach Erlass des Mahnbescheids entstanden sind (z. B. Anwaltskosten, Kosten aufgrund eines später 
zurückgenommenen Widerspruchs). Kosten, die dem Antragsteller vor Erlass des Mahnbescheids entstanden 
sind, finden beim Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids keine Berücksichtigung mehr; dies ist zu 
diesem Zeitpunkt verspätet.

	 Wie beim Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids besteht für den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbe-
scheids kein Anwaltszwang.

	 Der Vollstreckungsbescheid muss dem Antragsgegner zugestellt werden. Dabei kann der Antragsteller wäh- 
len, ob er selber zustellen lassen will (über den Gerichtsvollzieher) oder die Zustellung durch das Gericht erfol-
gen soll.

	 Bereits im Antrag auf Erlass des Vollstreckungsbescheids ist anzugeben, welche Zustellart erfolgen soll.

	 Wird die erste Alternative gewählt, übergibt das Gericht den Vollstreckungsbescheid dem Antragsteller, der 
dann für die Zustellung den Gerichtsvollzieher in Anspruch nehmen muss. Der Zustellungsauftrag wird meist 
verbunden mit dem Antrag auf Durchführung der Vollstreckung, also auf Sachpfändung.

	 Ist der Antragsgegner seit der Zustellung des Mahnbescheids unbekannt verzogen, besteht die Möglichkeit, 
den Vollstreckungsbescheid öffentlich zustellen zu lassen.

	 Der Antragsgegner kann binnen zwei Wochen nach Zustellung gegen den Vollstreckungsbescheid Einspruch 
erheben. Bei einem rechtzeitigen Einspruch kommt es zu einem streitigen Verfahren vor dem für die Angelegen-
heit sachlich und örtlich zuständigen Gericht.
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6.	 Maschinelles Mahnverfahren

6.1	Allgemeines

	 In Bayern ist das maschinelle Mahnverfahren zugelassen. In diesem Verfahren gibt es nur ein zuständiges 
Amtsgericht. Als zentrales Mahngericht für die drei bayerischen Oberlandesgerichtsbezirke Bamberg, Mün-
chen und Nürnberg wurde das Amtsgericht Coburg, Heiligkreuzstraße 22a, 96450 Coburg bestimmt.

	 Die Anschriften der zentralen Mahngerichte bei den allein zuständigen Amtsgerichten in Deutschland siehe 
unten.

	 Neben dem amtlichen Vordruck ist auch das elektronische Online-Mahnverfahren zugelassen, dessen Vor-
schriften § 690 ZPO zu entnehmen sind. Eine Übermittlung der Daten an das zentrale Mahngericht kann mittels 
qualifizierter digitaler Signatur, Barcode-Antrag oder elektronische Übermittlung per EGVP mit Signaturkarte 
erfolgen (siehe www.mahngerichte.de). 

	 Beim maschinellen Mahnverfahren sind die Kosten vom Gläubiger nicht vorab zu berechnen und in den Antrag 
aufzunehmen, vielmehr erfolgt die Berechnung und Aufnahme durch das Gericht. Auch brauchen die Kosten 
nicht mehr gleichzeitig mit Einreichung des Antrags auf Erlass des Mahnbescheids bezahlt werden. Vielmehr 
richtet das zentrale Mahngericht eine Kostenrechnung an die Antragstellerin. Der Mahnbescheid wird jedoch 
erst dann erlassen, wenn die Kosten bei der Gerichts- bzw. Justizkasse eingegangen ist. Um eine Verzögerung 
zu vermeiden, bietet sich an, die Möglichkeit des Abbuchungsverfahrens zu wählen.

	 Soweit Kostenbefreiung besteht, ist zunächst beim Mahngericht eine Kennziffer zu beantragen, hinter der sich 
die Gläubigerin verbirgt sowie das Merkmal für die Kostenbefreiung. Die Kennzifferverwendung ist auch zwin-
gend im elektronischen Datenaustausch notwendig.

	 Natürlich können sich auch Kommunen für nicht befreite Tatbestände eine Kennziffer zuteilen lassen. In den 
Anträgen braucht dann lediglich die Kennziffer in Zeile 9 bzw. 47 des Vordrucks eingetragen zu werden. Sowohl 
im Mahnbescheid als auch später im Vollstreckungsbescheid erscheint jedoch die vollständige Gläubigerbe-
zeichnung. Die Erteilung einer Kennziffer kann formlos beim zentralen Mahngericht beantragt werden.

	 Der Antrag ist lediglich in einfacher Fertigung (grünes Exemplar) beim Gericht einzureichen. Es darf in jedem 
Falle nur ein Vordruck eingereicht werden. Dies gilt auch dann, wenn für die einzelnen Maßnahmen der vorge-
sehene Platz nicht ausreicht; ggf. sind die weiteren Angaben auf einem Ergänzungsblatt anzugeben und dieses 
mit dem Antrag fest zu verbinden.

	 Beispiel: Zahlungspflichtig für die Forderung der Kommune ist eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), die 
aus vier Personen besteht. Im Vordruck können jedoch nur zwei Antragsgegner in Zeile 17 ff. Spalte 1 und 2 
eingetragen werden. Die weiteren beiden Pflichtigen sind auf dem Ergänzungsblatt anzugeben.

Anschriften der Zentralen Mahngerichte beim allein zuständigen Amtsgericht sind:

Baden-Württemberg: AG Stuttgart – Zentrales Mahngericht – 70154 Stuttgart · Tel. (07 11) 9 21-0 · Fax (07 11) 9 21-34 00 

Bayern: AG Coburg – Zentrales Mahngericht – 96441 Coburg · Tel. (0 95 61) 878-5 · Fax (0 95 61) 878 66 66

Berlin-Brandenburg: AG Wedding – Zentrales Mahngericht – 13343 Berlin · Tel. (0 30) 9 01 56-0 · Fax (0 30) 9 01 56-2 03 

Bremen: AG Bremen – Mahnabteilung – 28184 Bremen · Tel. (04 21) 3 61 15 · Fax (04 21) 4 96 48 51

Hamburg: AG Hamburg – Gemeinsames Mahngericht der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern – 22747 Hamburg ·  
                 Tel. (0 40) 4 28 11-14 62 · Fax (0 40) 4 28 11-27 58

Hessen: AG Hünfeld – Mahnabteilung – 36084 Hünfeld · Tel. (0 66 52) 6 00-01 · Fax (0 66 52) 6 00-2 22

Niedersachsen: AG Uelzen – Zentrales Mahngericht – Postfach 13 63 – 29503 Uelzen · Tel. (05 81) 88 51-100 · Fax (05 81) 88 51-200 

Mecklenburg-Vorpommern: siehe Hamburg

Nordrhein-Westfalen für Oberlandesgerichtsbezirk

Düsseldorf, Hamm: AG Hagen – Zentrale Mahnabteilung – 58081 Hagen · Tel. (0 23 31) 9 67-5 · Fax (0 23 31) 9 67-7 00 

Köln: AG Euskirchen – Zentrale Mahnabteilung – 53878 Euskirchen · Tel. (0 22 51) 9 51-0 · Fax (0 22 51) 9 51-2900

Rheinland-Pfalz, Saarland: AG Mayen – Zentrale Mahnabteilung – 56723 Mayen · Tel. (0 26 51) 4 03-0 · Fax (0 26 51) 4 03-1 00

Sachsen, Sachsen-Anhalt: AG Aschersleben – Gemeinsames Mahngericht der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen,  
		           Lehrter Straße 15, 39418 Staßfurt · Tel. (0 39 25) 876-0 · Fax (0 39 25) 876-252

Schleswig-Holstein: AG Schleswig – Zentrales Mahngericht – Postfach 11 70, 24821 Schleswig · Tel. (0 46 21) 815-325 · Fax (0 46 21) 815-333 

Thüringen: siehe Sachsen
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6.2	Mindestinhalt

	 Im Antrag können nur solche Angaben gemacht werden, die darin vorgesehen sind.

•	Antragsteller (Spalte 1 und 2)

	 Stellt eine Kommune den Antrag, so ist Spalte 3 auszufüllen; nicht vergessen werden darf der gesetzliche Ver-
treter der Kommune (Zeile 12 ff.). Wurde auf ihren Antrag vom Mahngericht eine Kennziffer vergeben, so ist die 
Kennziffer in Zeile 8 einzutragen.

•	Antragsgegner

	 Hier ist zu unterscheiden, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Für die Eintragungen 
sind die Zeilen 17 bis 31 vorgesehen.

•	Anspruch

	 Ein besonderes Augenmerk sollte bei der Angabe der Bezeichnung der Hauptforderung an den Tag gelegt 
werden. Die Hauptforderung ist mit einer Nr. aus dem Hauptforderungs-Katalog zu versehen. Hat die Gläubi-
gerin eine Forderung, die in dem Katalog nicht aufgeführt wird, kann Zeile 36/37 dafür in Anspruch genommen 
werden.

•	Verzugszinsen

	 Bei der Verzinsung reicht es in der Regel aus, wenn der Zinssatz oder der Prozentsatz über dem Basiszinssatz 
eingetragen wird. Da jedoch nur drei Zeilen zur Verfügung stehen, kann es notwendig sein, dass ein Zinsbetrag 
mit aufgenommen wird (Zeile 43).

•	Auslagen

	 In Zeile 43 können Auslagen und andere Nebenforderungen aufgenommen werden. Insbesondere auf die Aus-
lagen für den Vordruck und auf die Bankrücklastkosten wird verwiesen.

•	Angaben über das Gericht und das streitige Verfahren

	 In Zeile 45 ist das Amtsgericht, Landgericht etc. einzutragen, bei dem im Falle eines Widerspruchs/Einspruchs 
das streitige Verfahren durchzuführen ist.

•	Prozessbevollmächtigter

	 Grundsätzlich wird die Kommune den Antrag auf Erlass des Mahnbescheids und später auf Erlass eines Voll-
streckungsbescheids selber stellen. Sollte es jedoch einmal notwendig werden, dass ein Prozessbevollmäch-
tigter eingeschaltet wird, ist dieser in den Zeilen 46 bis 49 aufzunehmen.

•	Gegenleistung

	 Nicht zu vergessen ist in Zeile 52 die Angabe, ob der Anspruch von einer Gegenleistung abhängig ist oder nicht. 
Wird keine Angabe gemacht, wird der Antrag zurückgewiesen.

•	Monierung

	 Auch im maschinellen Mahnverfahren wird nicht geprüft, ob der Anspruch der Gläubigerin zusteht. Es wird 
jedoch eine Schlüssigkeitsprüfung durch das EDV-Programm durchgeführt. Es wird maschinell geprüft, ob die 
erforderlichen Angaben (z. B. vollständige Anschriften, Bezeichnung der Hauptforderung, Unterschrift, Pro-
zessgericht) in den Antrag aufgenommen sind. Im Programm sind außerdem Grenzwerte festgelegt, die ohne 
weiteres geändert werden können (z. B. die Zinshöhe). Ist ein Antrag nicht schlüssig, erhält die Antragstellerin 
ein Monierungsschreiben, in dem die Mängel aufgeführt sind. Die Monierung ist mit dem beigelegten Vordruck 
an das Amtsgericht zu beantworten. Der Vordruck wird vom zentralen Mahngericht an den Antragsteller zur 
Verfügung gestellt, ebenso der Vordruck für die Beantragung des Vollstreckungsbescheids oder der Antrag auf 
Neuzustellung des Mahn-/Vollstreckungsbescheids, wenn der Antragsgegner verzogen ist.

	 Im Übrigen wird auf die Erläuterung zum Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids verwiesen (Seite 95 ff.)  
Ausfüllhinweise für den vorgeschriebenen Vordruck im maschinellen Mahnverfahren sind ebenfalls unter  
www.mahngerichte.de zu finden.
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Beispiele

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

71.951/501.0 – RA 3/2 – MB-Antrag maschinell (Seite 1) (2918) - bo27025
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